
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/12/14 11Os86/99
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1999

Norm

StGB §278 Abs1

SMG §28 Abs4 Z1 A

Rechtssatz

Vorsatzlos oder bloß scheinhalber handelnde Beteiligte können in Bezug auf die Bandenmitgliedschaft

schuldunfähigen oder strafunmündigen Komplizen nicht gleichgesetzt werden, weil sich letztere - im Gegensatz zu von

vornherein ohne voluntative Komponenten mitwirkenden Personen - grundsätzlich (wenngleich strafrechtlich

irrelevant) willentlich zu einer Bande zusammenschließen können.
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